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Seit über hundert Jahren schützt die Rechtsprechung mit § 823 I BGB das sog. 
Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. Dennoch ist die Kri-
tik daran bis heute nicht verstummt. Die Geschichte des Rechts am Gewerbe-
betrieb ist auch keineswegs so geradlinig und folgerichtig verlaufen, wie sie 
meist dargestellt wird. In einem ausführlichen rechtshistorischen Teil soll ge-
zeigt werden, dass vor allem die Rechtsprechung des RG jahrzehntelang in sich 
widersprüchlich war, was allerdings von den einzelnen Zivilsenaten durch be-
griffliche Ungenauigkeiten und eine bemerkenswert hohe Anzahl von Fehl-
zitaten verschleiert oder einfach ignoriert wurde. Auch in der Rechtsprechung 
des BGH hat erst seit den 60er Jahren eine Konsolidierung stattgefunden.

Anliegen des dogmatischen Teil der Arbeit ist eine Vertiefung der Ansicht, 
dass das Recht am Gewerbebetrieb in § 823 I BGB ein Fremdkörper ist, weil es 
sich in entscheidenden Punkten von den »klassischen« Rechtsgütern und Rech-
ten unterscheidet, die diese Vorschrift schützt. Die Unterschiede bestehen vor 
allem darin, dass Gewerbebetriebe nur gegen betriebsbezogene Eingriffe ge-
schützt sind, dass die Rechtswidrigkeit generell durch Interessenabwägung 
festzustellen ist, dass dem Recht am Gewerbebetrieb der Zuweisungsgehalt 
fehlt, dass Gewerbevermögen privilegiert wird sowie dass das Recht am Ge-
werbebetrieb seit Jahrzehnten nur noch lückenfüllend als Auffangtatbestand 
angewendet wird. Trotz aller Bedenken ist jedoch noch immer die Ansicht ver-
breitet, dass weitere Kritik nicht sinnvoll sei, da die Rechtsentwicklung kaum 
mehr rückgängig zu machen und das Recht am Gewerbebetrieb inzwischen 
(nahezu) gewohnheitsrechtlich anerkannt sei. Diese generelle Abwehrhaltung 
gegen alle Versuche, den gebotenen deliktsrechtlichen Unternehmensschutz 
ohne das Recht am Gewerbebetrieb zu bewältigen, verkennt jedoch, dass der 
BGH diesem Recht seit seiner insoweit grundlegenden Gründerbildnis-Ent-
scheidung (BGHZ 36, 252 ff., 257), d.h. seit über vierzig Jahren, nur noch eine 
lückenfüllende Funktion beimisst. 

In dieser Arbeit soll der Nachweis geführt werden, dass es keine Lücken im 
Unternehmensschutz gibt, die mit dem Recht am Gewerbebetrieb gefüllt wer-
den müssten. In fast allen vom BGH entschiedenen Fällen bieten neben Spezial-
regelungen die delikts- und wettbewerbsrechtlichen Generalklauseln denselben 
Schutz wie der BGH mit § 823 I BGB, wenn man – ihrem Schutzzweck entspre-
chend – jede bewusste und gewollte Unternehmensschädigung als vorsätzliche 
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Schadenszufügung i.S.v. § 826 BGB bewertet und wenn man außerdem die Sit-
tenwidrigkeit nach § 826 BGB und die Unlauterkeit nach § 3 UWG in gleicher 
Weise durch eine Interessenabwägung feststellt wie die Rechtswidrigkeit eines 
Eingriffs in das Recht am Gewerbebetrieb nach § 823 I BGB. Die für erforder-
lich gehaltene Betriebsbezogenheit hat der BGH in fast allen einschlägigen Ent-
scheidungen nur bei bewusster und gewollter, d.h. bei vorsätzlicher Schadens-
zufügung i.S.v. § 826 BGB bejaht. Es gibt soweit ersichtlich nur zwei Entschei-
dungen, in denen der BGH einen unbeabsichtigten Unternehmenseingriff als 
betriebsbezogen bewertet hat. Eine der beiden Entscheidungen (NJW 1972, 
101 f. – Muschelbänke) betraf die Haftung für eine Amtspflichtverletzung, die 
auch ohne Rückgriff auf das Recht am Gewerbebetrieb zum gleichen Ergebnis 
geführt hätte. In der zweiten Entscheidung ging es um die Frage der Produzen-
tenhaftung für reine Vermögensschäden mittelbarer gewerblicher Abnehmer, 
die diese infolge der Benutzung einer fahrlässig mangelhaft hergestellten Ware 
erlitten hatten (BGH NJW 1992, 42 ff. – Baustromverteiler). Diese Entschei-
dung steht jedoch einerseits in Begründung und Ergebnis in klarem Wider-
spruch zu früheren BGH-Entscheidungen, freilich ohne dass diese der BGH 
einer Erwähnung für wert befunden hat; andererseits bieten jedoch das Rechts-
institut des Vertrags mit Schutzwirkung für Dritte bzw. § 311 III BGB densel-
ben Schutz, wie ihn der BGH in dieser Entscheidung gewährt hat.

Mannheim, im September 2006 Rolf Sack
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Kapitel 1

Die Rechtsprechung des Reichsgerichts

In der Rechtsprechung zum Schutze des Rechts am Gewerbebetrieb nach 
§ 823 I BGB hatte die Unterscheidung zwischen Unternehmenseingriffen, die 
sich »unmittelbar gegen den Bestand« eines Unternehmens richten (»bestands-

verletzende« Eingriffe) und sonstigen Unternehmensbeeinträchtigungen, die 
nur mittelbar den Ertrag oder Gewinn eines Unternehmens schmälern (im Fol-
genden als »bereichsverletzende« Eingriffe bezeichnet), eine große praktische 
Bedeutung. Manche Senate des Reichsgerichts haben lange Zeit nur unmittel-
bare Eingriffe in den Bestand eines Unternehmens als tatbestandsmäßige Ver-
letzungen des Rechts am Gewerbebetrieb anerkannt und nur gegen diese Schutz 
nach § 823 I BGB gewährt1. Zur Entlastung der folgenden Darstellung der ge-
schichtlichen Entwicklung des Rechts am Gewerbebetrieb erscheint es als 
zweckmäßig, vorweg kurz auf die Unterscheidung von bestands- und bereichs-
verletzenden Unternehmenseingriffen einzugehen.

Als »bestandsverletzend« hat das RG solche Unternehmenseingriffe angese-
hen, durch die die Grundlagen eines Betriebs unmittelbar angetastet wurden, 
indem Betriebs- oder Vertriebshandlungen tatsächlich be- oder verhindert 
wurden, ihre rechtliche Zulässigkeit verneint oder die Einschränkung oder 
Schließung des Betriebs verlangt wurde2. Inhaltlich damit übereinstimmend 
wurden als bestandsverletzend solche Eingriffe bezeichnet, die sich »gegen die 
Betätigung des Erwerbswillens im Rahmen des eingerichteten Gewerbebe-
triebs« richten3. Für bestandsverletzend hielt das Reichsgericht vor allem unbe-
gründete Schutzrechtsverwarnungen, Unternehmensblockaden und Benut-

1 Vgl. den I. ZS, zuletzt in GRUR 1939, 733 ff., 734 a.E. – Fettsäuren (a.A. dann GRUR 
1942, 54 ff., 55 – Abtrennmesser); V. ZS DR 1940, 723 – Dammbruch; VI. ZS RGZ 73, 107 ff., 
112 – Rabattverein; JW 1911, 712 – Ding an sich; RGZ 77, 217 ff., 219 – Apothekenpflichtige 
Waren; RGZ 126, 93 ff., 96 – Kleinbahn; VIII. ZS RGZ 135, 242 ff., 247 – Wiko; IX. ZS JW 
1932, 1183 ff., 1185 = GRUR 1931, 986 – Deutsche Normen; ebenso auch vorrübergehend der 
II. ZS in GRUR 1916, 95 – Seydlitz; MuW 1930, 200 ff., 202 – Separatisten II; GRUR 1939, 
397 ff., 404 – Hausbock.

2 Diese Definition »bestandsverletzender Eingriffe« verwendete das RG in unwesent-
lichen Variationen in einer Vielzahl von Entscheidungen; vgl. vor allem die Angaben zur Ent-
scheidungspraxis des VI. ZS oben in Fußn. 1.

3 So JW 1909, 493 f., 494 – Ammoniak; Recht 1916, Nr. 444 – Schlachthof; ähnlich auch 
RGZ 73, 253 ff., 256 f. – Hustentropfen; vgl. jedoch Rosenthal, Gruchot 63 (1919), 715, der zu 
Unrecht glaubt, diese Definition stehe im Widerspruch zu der reichsgerichtlichen Definition 
»bestandsverletzender« Unternehmenseingriffe.


